
 
 

 

BK 5b-99/008 

Beschluss 

 

In dem Verwaltungsverfahren 

 

 

 

der NBK Der Norddeutsche Briefkurier GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Sven Andre-

sen und Dirk Kuntzmann, Werkstraße 15, 24848 Kropp, 

 

-Antragstellerin- 

 

gegen  

 

die Deutsche Post AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch Dr. Klaus Zumwin-

kel, Wolfhard Bender, Dr. Edgar Ernst, Horst Kissel, Dr. Hans-Dieter Petram, Dr. Helmut Benno 

Staab und Dr. Günter W. Tumm, Heinrich-von-Stephan-Straße 1, 53175 Bonn 

 

-Antragsgegnerin- 

wegen 

Zugang zu Postfachanlagen gem. §§ 31 Abs. 2, 29 Abs. 1 Postgesetz (PostG) 

 

hat die Beschlusskammer 5 der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post durch 
 

den Vorsitzenden RD Christian Boettcher, 

den Beisitzer RD Jörg Jäkel und  

den Beisitzer RD Martin Balzer  

 

aufgrund der öffentlichen mündlichen Verhandlung vom 05.08.1999 

am 23.08.1999 beschlossen: 

 

1.  Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, der Antragstellerin den Zugang für postfachgeeignete 

und -beanschriftete Briefe und briefähnliche Sendungen ohne Empfangsbestätigung zu den 

von der Antragsgegnerin betriebenen Postfachanlagen in den Leitregionen 24 und 25 inner-

        

Beschlusskammer 5 
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halb von einem Monat vertraglich zu gestatten, wobei die einzelnen Sendungen von der An-

tragstellerin montags bis samstags jeweils bis 9.00 Uhr, jedenfalls eine halbe Stunde vor Sor-

tierschluss der jeweiligen Postfachanlage der Antragsgegnerin eingeliefert werden können 

und taggleich unverzüglich, spätestens bis 12.00 Uhr, durch Kräfte der Antragsgegnerin ein-

zulegen sind.  

 

2.  Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, für sämtliche das Einlegen der zu 1. genannten Sen-

dungen betreffende Tätigkeiten kein Entgelt von mehr als DM 0,17 (EUR 0,09) ausschließlich 

Mehrwertsteuer je Sendung zu erheben. 

 

3. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, der Antragstellerin den Zugang für postfachadressierte 

Briefe und briefähnliche Sendungen mit der Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben mit 

Rückschein“ zu den von der Antragsgegnerin betriebenen Postfachanlagen in den Leit-

regionen 24 und 25 innerhalb von einem Monat zu gestatten, wobei die einzelnen Sendungen 

nebst Rückschein von den Kräften der Antragstellerin montags bis samstags jeweils bis 9.00 

Uhr, jedenfalls eine halbe Stunde vor Sortierschluss der jeweiligen Postfachanlage der An-

tragsgegnerin an deren Schalter gegen Empfangsbestätigung eingeliefert werden, der jewei-

lige Adressat über sein Postfach durch taggleiche unverzügliche Einlegung, spätestens bis 

12.00 Uhr, einer Benachrichtigung unterrichtet wird, die jeweilige Sendung am Schalter der 

Postfachanlage zur Abholung durch den Empfänger oder einen sonstigen Empfangsbe-

rechtigten bereitgehalten wird, die Aushändigung an den Empfänger oder einen sonstigen 

Empfangsberechtigten auf dem jeweiligen Rückschein der Antragstellerin bestätigt wird und 

der jeweilige Rückschein für die Kräfte der Antragstellerin zur Abholung bereitgehalten wird.  

 

4. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, für sämtliche der zu 3. genannten Sendungen be-

treffende Tätigkeiten zuzüglich zu dem in Ziffer 2 festgelegten Entgelt kein Entgelt von mehr 

als DM 3,50 (EUR 1,79) einschließlich Mehrwertsteuer je Sendung zu erheben. 

 

5. Die Antragsgegnerin wird verpflichtet, der Antragstellerin erstmalig bei Vertragsabschluss die 

Anschriften sämtlicher Postfachanlagen, die sie in den Leitregionen 24 und 25 unterhält, so-

dann bei jeder Schließung oder Eröffnung von Postfachanlagen in den Leitregionen 24 und 

25, in Form einer Liste bekanntzugeben. 

 

6.  Die Laufzeit des Vertrages zwischen der Antragstellerin und der Antragsgegnerin wird bis 

31.12.2002 befristet. 

 

7.  Die zu 1, 2, 3, 4, 5 und 6 genannten vertraglichen Bedingungen werden angeordnet. 
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8.  Jedes vorsätzliche oder fahrlässige Hinwegsetzen über die angeordneten vertraglichen Be-

dingungen zu 1, 2, 3 und 4 stellt eine mit Bußgeld bedrohte Ordnungswidrigkeit dar, § 49 

Abs. 1 Nr. 3 PostG. 

 

 

 

 

 

Gründe: 
 

I. 
 

Die Antragstellerin ist Lizenznehmerin der Lizenzklassen A bis F für das Gebiet der Bundeslän-

der Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie begehrt von der Antragsgegnerin die Gestattung der 

Zuführung von Postsendungen zu den von der Antragsgegnerin betriebenen Postfachanlagen. 

 

Mit Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom 06.07.1999 (Az. 22 K 6821/98) wurde die der An-

tragstellerin von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post erteilte Lizenz auf-

gehoben, soweit die garantierte Zustellung der am Nachmittag und nach Geschäftsschluss ab-

geholten Sendungen bis spätestens 12 Uhr am darauffolgenden Tag genehmigt worden war. 

Die Regulierungsbehörde wird gegen das ihr am 29.07.1999 zugestellte Urteil die Zulassung der 

Berufung beantragen. 

 

Die Antragsgegnerin ist aus dem Teil-Sondervermögen des Bundes, Deutsche Bundespost 

Postdienst, hervorgegangen. Unter anderem sind die in diesem Teil-Sondervermögen seither 

enthaltenen Postfachanlagen in ihr Eigentum übergegangen. 

 

Mit Schreiben vom 20.10.1998 wandte sich die Antragstellerin an die Antragsgegnerin, bean-

tragte den Zugang zu Postfachanlagen und bat um Mitteilung der Zugangsbedingungen. 

 

Die Antragsgegnerin teilte der Antragstellerin mit Schreiben vom 21.12.1998 mit, dass sie zur 

Bearbeitung der Anfrage zusätzliche Angaben benötige und forderte Sie zugleich dazu auf, ent-

sprechende Fragen zu beantworten. 

 

Die Antragstellerin nahm zu den Fragen der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 27.01.1999 

Stellung. Sie führte aus, sie benötige den Zugang zu allen Postfächern in den „Postleitzahlbe-

reichen“ 24 und 25, einschließlich der nordfriesischen Inseln. Derzeit befördere sie mangels 

Zustellmöglichkeit keine Sendungen, die an eine Postfachanschrift gerichtet seien, so dass ein 
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tägliches Aufkommen nicht planbar sei. Die postfachadressierten Sendungen könnten täglich 

zwischen 7 und 9 Uhr bei einer Postfiliale oder direkt an dem Standort der Postfächer überge-

ben werden. Es könne zu Einlieferungen von nachgewiesenen Sendungen inklusive Rückschein 

mit ihren Formularen kommen. Hierzu bitte sie, eine Möglichkeit der Verrechnung zu benennen, 

wenn diese Rückscheine zur Verhinderung eines weiteren Austausches direkt von der Antrags-

gegnerin zugestellt würden. Da ihre Briefformate in bezug auf Größe und Gewicht nicht mit de-

nen der Antragsgegnerin übereinstimmen würden, bat sie die Antragsgegnerin um Benennung 

des größtmöglichen Formats der Sendungen. Muster der Stempel und Formulare lege sie dem 

Schreiben bei. Zur Vereinfachung seien notwendige kleine Änderungen bzw. Anpassungen der 

Formulare möglich. Unanbringliche Sendungen würden nach einer Benachrichtigung durch die 

Antragsgegnerin bei der lagernden Postfiliale abgeholt und an den Absender zurückgegeben. 

 

Mit Schreiben vom 06.04.1999 - eingegangen in der Kammer am 08.04.1999 - wandte sich die 

Antragstellerin mit der Bitte um Klärung der offenen Fragen sowie um Herbeiführung einer ent-

sprechenden Tarifentscheidung an die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. 

Die im Gesetz festgelegte Dreimonatsfrist sei verstrichen, eine Einigung mit der Antragsgeg-

nerin sei nicht herbeigeführt worden. 

 

Nach entsprechender Aufforderung durch die Kammer legte die Antragsgegnerin mit Schreiben 

vom 23.06.1999, am selben Tag der Kammer zugegangen, den mit der Antragsgegnerin in be-

zug auf den Zugang zu Postfachanlagen geführten Schriftverkehr vor. 

 

Mit Schreiben vom 07.07.1999 forderte die Kammer die Antragsgegnerin auf, zu dem Schreiben 

der Antragstellerin vom 06.04.1999 und dem vorgelegten Schriftverkehr bis zum 14.07.1999 

Stellung zu nehmen sowie das Entgelt für die im Schreiben der Antragstellerin vom 27.01.1999 

beschriebene Zugangsgewährung zu sämtlichen Postfachanlagen in den Leitregionen 24 und 

25 zu benennen und darzulegen, dass sich das Entgelt an den Kosten der effizienten Leis-

tungsbereitstellung orientiere. Insbesondere solle aus den Kostenunterlagen hervorgehen, wel-

che langfristigen zusätzlichen Kosten durch die Gewährung eines Zuganges nach § 29 Abs. 1 

PostG verursacht würden. Zudem bat die Kammer neben der Vorlage eines entsprechenden 

Vertragsentwurfs insbesondere um Vorlage der näher bezeichneten, das Entgelt begründenden 

Kostenunterlagen bis spätestens 28.07.1999. 

Die von der Kammer gesetzten Fristen verstrichen fruchtlos. Die Antragsgegnerin bestätigte 

lediglich telefonisch am 27.07.1999 gegenüber der Kammer den Zugang des Schreibens der 

Antragstellerin vom 27.01.1999. Am 16.08.1999 teilte die Antragsgegnerin der Kammer wie-

derum telefonisch mit, dass das Schreiben der Antragstellerin vom 27.01.1999 am 01.02.1999 

bei ihr zugegangen sei. 
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Die Kammer teilte den Beteiligten mit Schreiben vom 28.07.1999 mit, dass in dieser Angelegen-

heit ein förmliches Verfahren gegen die Antragsgegnerin eingeleitet worden sei. 

Zugleich verwies sie die Antragsgegnerin auf ihr Schreiben vom 07.07.1999 und das in diesem 

Schreiben enthaltene Vorlagebegehren.  

 

Am Tag der mündlichen Verhandlung, am 05.08.1999, teilte die Antragsgegnerin der Kammer 

schriftlich mit, dass es ihr nicht möglich sei, zu jenem Zeitpunkt entgeltbegründende Kostenun-

terlagen vorzulegen. Der von ihr auf der Basis einer Grobabschätzung ermittelte Preis betrage 

DM 0,35 pro Sendung. Zu diesem Preis biete sie allen Postdienstleistern mit entsprechender 

Lizenz den Zugang zu ihren Postfachanlagen an. Seit dem 28.07.1999 laufe das Pilotprojekt 

Citipost Langenhagen. Es diene als Grundlage für eine kostenbasierte Preisermittlung. Sobald 

ein solcher Preis bestimmt sei, werde er der Kammer zur Genehmigung vorgelegt. Dies solle 

innerhalb der nächsten zwei Monate der Fall sein. Im Hinblick auf die über den Preis hinausge-

henden Zugangsbedingungen sei von entscheidender Bedeutung, dass diese mit ihren Be-

triebsabläufen vereinbar seien, z.B. dass keine Anordnung der Annahme von Sendungen au-

ßerhalb ihrer Öffnungszeiten erfolge. Dem Schreiben der Antragsgegnerin waren als Anlagen 

ein Vertragsentwurf über den Zugang zu Postfachanlagen sowie die Broschüre der Antragsgeg-

nerin „Ihre Post fürs Postfach“ beigefügt. Letztere schließt im Hinblick auf den Zugang zu Post-

fachanlagen Sendungsformen gegen Empfangsbestätigung aus. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung überreichte die Antragsgegnerin der Kammer sodann 

diejenigen Kostenunterlagen, die sie der Kammer bereits im Rahmen des Beschlusskammer-

verfahrens mit dem Geschäftszeichen BK 5b-99/009 (Citipost GmbH, Langenhagen) vorgelegt 

hatte, nämlich eine einseitige Kostenübersicht „Postfach-Zugang in Briefniederlassung; Einzel-

fallbetrachtung Postfach-Anlage Hannover 1“ sowie eine weitere Seite „Begriffsdefinition der 

Kostenrechnung“. 

Zudem kündigte die Antragsgegnerin im Rahmen der mündlichen Verhandlung an, der Kammer 

binnen einer Woche weitere Unterlagen vorzulegen sowie bis zum Anfang der folgenden Woche 

auf die Antragstellerin zuzugehen, um ihr einen Vertragsentwurf zu unterbreiten.  

Die Antragstellerin teilte der Kammer mit Schreiben vom 12.08.1999 mit, dass ihr die Antrags-

gegnerin bis zum 12.08.1999 entgegen ihrer Ankündigung in der mündlichen Verhandlung kei-

nen Vertragsentwurf vorgelegt habe. 

 

Mit Schreiben vom 09.08.1999, bezugnehmend auf ihr Schreiben vom 07.07.1999 forderte die 

Kammer die Antragsgegnerin erneut auf, Kostenunterlagen für die von der Antragsgegnerin 

nachgefragte Zugangsgewährung vorzulegen und insbesondere prüffähige Kostenunterlagen 

für die Sendungsform „Übergabe-Einschreiben mit Rückschein“ bis zum 16.08.1999 nachzurei-

chen. 
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Am 16.08.1999 legte die Antragsgegnerin der Kammer ein Schreiben nebst drei Anlagen vor. 

Dieses enthält Ausführungen zu der in der mündlichen Verhandlung übergebenen einseitigen 

Kostenunterlage. Eine Aufstellung der insoweit notwendigen Prozeßschritte soll sich aus der 

Anlage 1 ergeben. Die Öffnungs- und Sortierschlusszeiten der Postfilialen und Postagenturen 

der Antragsgegnerin ergeben sich aus Anlage 2. Anlage 3 beinhaltet ein auf die Antragstellerin 

zugeschnittenes Vertragsangebot, das dieser bereits übermittelt worden sei. 

 

Ein Geschäftsführer der Antragstellerin kündigte gegenüber der Kammer am 16.08.1999 tele-

fonisch an, dass die Antragstellerin möglicherweise in kürze einen Insolvenzantrag stellen wer-

de. Am 20.08.1999 teilte ein Geschäftsführer der Antragstellerin telefonisch und schriftlich mit, 

der Geschäftsbetrieb „laufe normal weiter“, der Insolvenzantrag werde möglicherweise wieder 

zurückgenommen, der Antrag auf Zugang zu Postfachanlagen werde daher weiter auf-

rechterhalten. Der vorläufige Insolvenzverwalter der Antragstellerin bestätigte diesen Vortrag 

des Geschäftsführers der Antragstellerin gegenüber der Kammer am 23.08.1999 schriftlich. 

 

 

 

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass ihre D-Lizenz weiterhin Gültigkeit habe. Sie führt aus, 

schwerpunktmäßig begehre sie den Zugang zu Postfachanlagen in den Städten Flensburg, 

Neumünster, Kiel und Schleswig. Bei größeren Postämtern rechne sie mit einem täglichen Sen-

dungsaufkommen von etwa 20 bis 50 Stück. Sie werde Sendungen, die sie am Vortag bis 20 

Uhr und auch zeitlich danach eingesammelt habe, einliefern. Aussagen in bezug auf die Vertei-

lung des Sendungsaufkommens auf die einzelnen Lizenzarten seien ihr nicht möglich. Grund-

sätzlich wünsche sie Zugang zu jeder Postfachanlage der Antragsgegnerin im Postleitzahlbe-

reich 24 und 25, auch wenn Einlieferungen in kleinere Anlagen weniger häufig vorkämen. Es sei 

davon auszugehen, dass das Sendungsaufkommen hinsichtlich postfachadressierter Sen-

dungen ansteigen werde.  

In bezug auf Übergabeeinschreiben mit Rückschein könne sie den jeweiligen Rückschein nach 

Aushändigung durch die Antragsgegnerin selbst an den Absender zustellen. Aus versiche-

rungstechnischen Gründen könne die Antragsgegnerin im Hinblick auf diese Sendungsart je-

doch nicht aus der Haftung entlassen werden. 

 

 

Sie beantragt, 

 

    die Antragsgegnerin zu verpflichten, ihr einen Zugang zu den  

Postfachanlagen der Antragsgegnerin in den Leitregionen 24 
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und 25 auch für Übergabeeinschreiben mit Rückschein zu  

angemessenen Bedingungen zu gewähren. 

 

 

Die Antragsgegnerin ist dagegen der Ansicht, dass die Antragstellerin zur Zeit keine D-Lizenz 

habe. Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln bestünden daher 

Bedenken bezüglich des Einlegens postfachadressierter D - Lizenzsendungen. Sie führt im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung allgemein aus, der Zugang zu Postfachanlagen in den 

Leitregionen 24 und 25 sei in 40% der Fälle mit Schwierigkeiten verbunden. In bezug auf größe-

re Städte bestünden insoweit wenige Probleme. 

Mit Schreiben vom 16.08.1999 äußert sie die Ansicht, der von der Kammer im Verfahren BK 5b- 

99/009 herangezogene Vergleichspreis bei Postwurfsendungen sei ungeeignet, da der Preis 

i.H.v. DM 0,17 auf einer Stückzahl von mindestens 1000 Briefsendungen beruhe. Zudem fielen 

bei Postwurfsendungen auch weniger Bearbeitungsschritte an. Die Gewährung des Postfachzu-

gangs sei nur unter einer Reihe von einschränkenden Bedingungen möglich. Insbesondere sei 

der Postfachzugang an die Öffnungszeiten der Postfachanlagen und der Postfachfilialen ge-

knüpft. Außerhalb der Öffnungszeiten könne ein Zugang zu den Postfachanlagen weder tat-

sächlich gewährt noch rechtlich verlangt werden. Eine Anlieferung müsse eine halbe Stunde vor 

dem Sortierschluss erfolgen. Das Schalterpersonal sei in aller Regel weder dafür geschult, 

Briefsendungen in die Postfächer einzulegen, noch sei es dazu tatsächlich in der Lage, weil in 

vielen Fällen Postfachanlagen und Schalter räumlich getrennt seien und für den Schalter eine 

Präsenzpflicht bestehe. Die Antragstellerin ist weiterhin der Auffassung, dass ein Anspruch aus 

§ 29 Abs. 1 PostG nicht bestehe. Zur Vermeidung von Wiederholungen könne insoweit auf die 

im Verfahren BK 5b-99/009 vorgetragenen rechtlichen Erwägungen Bezug genommen werden, 

die auch im vorliegenden Fall gelten würden. Ein derartiger Anspruch bestehe im vorliegenden 

Fall aber vor allem deshalb nicht, weil die Antragstellerin den Antrag auf eine Zeit von 7.00 bis 

9.00 Uhr beschränkt und zur Erläuterung angegeben habe, dass es sich dabei um am Vortage 

eingegangene Briefsendungen handeln würde. Für diese E+1 Briefsendungen sei die der An-

tragstellerin erteilte D-Lizenz inzwischen aufgehoben worden. Aus der Urteilsbegründung gehe 

hervor, dass es sich insoweit nicht um einen Markt für lizenzpflichtige Postdienstleistungen i.S.v. 

§ 29 Abs. 1 Satz 1 PostG handele. Die außerhalb der D-Lizenz anfallenden Sendungsvolumina 

seien von untergeordneter Bedeutung und würden nur einen Bruchteil der von der Antragstelle-

rin genannten 20 bis 50 Briefsendungen darstellen. Ein kostendeckendes Entgelt würde sich, 

bezogen allein auf dieses Sendungsaufkommen, dementsprechend drastisch erhöhen. Aufwand 

und Nutzen stünden dann außer Verhältnis, so dass es an der sachlichen Rechtfertigung im 

Sinne des § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG fehlen würde. In bezug auf Übergabe-Einschreiben mit 

Rückschein verweist die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 16.08.1999 auf ihre Service-Infor-

mationen und führt aus, der Bearbeitungsaufwand bei Einlieferung durch einen anderen Anbie-
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ter von Postdienstleistungen sei identisch mit dem, der bei einer Einlieferung durch den Post-

kunden anfalle. Daher habe die Antragstellerin das Entgelt für die jeweilige einzulegende Sen-

dung i.H.v. DM 0,35 zuzüglich des Entgelts für die von ihr erbetene Zusatzleistung zu zahlen. 

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, eine Vorlage von Kostenunterlagen erübrige sich daher. 

 

 

 

Mit dem Bundeskartellamt ist unter dem 20.08.1999 Einvernehmen über die vorliegend ge-

troffene Abgrenzung des relevanten Marktes in räumlicher und sachlicher Hinsicht sowie die 

Feststellung der Marktbeherrschung hergestellt worden. Es hat auch Gelegenheit zur Stellung-

nahme in der Sache erhalten und erklärt, die Leistung der Antragstellerin erfülle die Vorausset-

zungen einer „qualitativ höherwertigen Dienstleistung“ i.S.v. § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG. 

Zudem sei die Entgeltberechnung plausibel. Die Vergütung erscheine dem tatsächlich für die 

Antragsgegnerin entstehenden Aufwand angemessen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 
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II. 
 

Der Beschluss findet seine Rechtsgrundlage in den §§ 31 Abs. 2 i.V.m. 29 Abs. 1 PostG. 

 

Nach diesen Vorschriften hat die Regulierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten nach An-

rufung durch einen der Beteiligten die Bedingungen eines Vertrages festzulegen und die Gel-

tung dieses Vertrages anzuordnen, wenn zwischen einem nach § 29 PostG verpflichteten Li-

zenznehmer und einem Nachfrager, der eine Mitbenutzung von Postfachanlagen nach § 29 

PostG fordert, ein Vertrag innerhalb von 3 Monaten ab Geltendmachung des Anspruches nicht 

zustande kommt. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG sieht vor, dass ein Lizenznehmer, der auf einem 

Markt für lizenzpflichtige Postdienstleistungen marktbeherrschend ist, soweit dies nachgefragt 

wird, verpflichtet ist, auf diesem Markt anderen Anbietern von Postdienstleistungen gegen Ent-

richtung eines Entgelts die Zuführung von Postsendungen zu den von ihm betriebenen Post-

fachanlagen zu gestatten, es sei denn, dies ist sachlich nicht gerechtfertigt. § 28 Abs. 2 und 3 

PostG gelten gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 PostG entsprechend. 

 

 

1. 

 
Die Zuständigkeit der Kammer folgt aus den Regelungen der §§ 46 Abs. 1, 31 Abs. 2 PostG. 

 

 

2. 
 

Die Voraussetzungen für die Festlegung und Anordnung der - wesentlichen - Bedingungen ei-

nes Vertrages über eine Mitbenutzung von Postfachanlagen nach § 31 Abs. 2 PostG liegen vor. 

 

 

2.1 

 

Die Antragstellerin hat vorliegend einen Anspruch aus § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG geltend ge-

macht. 
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2.1.1 
 

Die Antragsgegnerin ist Lizenznehmerin. 

 

Einerseits hält die Antragsgegnerin Lizenzen der Klassen A bis F für das Gebiet der Bundesre-

publik Deutschland. Andererseits steht ihr gem. § 51 Satz 1 PostG bis zum 31. Dezember 2002 

das ausschließliche Recht zu, insbesondere einzelne Briefsendungen und adressierte Kataloge, 

deren Einzelgewicht weniger als 200 Gramm und deren Einzelpreis bis zum Fünffachen des am 

31. Dezember 1997 geltenden Preises für entsprechende Postsendungen der untersten Ge-

wichtsklasse beträgt, gewerbsmäßig zu befördern (gesetzliche Exklusivlizenz). 

 

 

2.1.2 
 

Sie ist auch auf einem Markt für lizenzpflichtige Postdienstleistungen gem. § 5 Abs. 1 i.V.m. § 4 

Nr. 1a PostG tätig, da sie aufgrund der Verleihungen jedenfalls Briefsendungen, deren Einzel-

gewicht 1000 Gramm nicht überschreitet, gewerbsmäßig befördert. 

 

 

2.1.3 

 
Die Antragsgegnerin verfügt auf dem relevanten Markt über eine marktbeherrschende Stellung 

i.S.v. § 4 Nr. 6 PostG i.V.m. § 19 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (GWB).  

 

Es kann dahinstehen, ob der sachlich und räumlich relevante Markt im vorliegenden Fall der 

Markt für die allgemein zugängliche, gewerbsmäßige Einsammlung, Weiterleitung und Zu-

stellung von Briefsendungen mit einem Einzelgewicht von nicht mehr als 1000 Gramm innerhalb 

einer erwarteten Regellaufzeit von einem Tag auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

ist. Die Antragsgegnerin ist jedenfalls - insoweit besteht Einvernehmen mit dem Bundeskartell-

amt - bei jeder denkbaren Marktabgrenzung derzeit wenigstens auf Teilmärkten marktbeherr-

schend. 
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2.1.4 
 

Bei der Antragstellerin handelt es sich auch um eine „andere Anbieterin von Postdienstlei-

stungen“. Sie ist Lizenznehmerin der Lizenzklassen A bis F für das Gebiet der Bundesländer 

Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Antragstellerin führt ihren Geschäftsbetrieb im normalen 

Umfang weiter, obwohl ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Sie ist somit im Zeitpunkt der Be-

schlussfassung trotz des gestellten Insolvenzantrages „Anbieterin von Postdienstleistungen“ 

i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG. 

 

Im Hinblick auf den Umstand, dass das Verwaltungsgericht Köln mit Urteil vom 06.07.1999 die 

D-Lizenz der Antragstellerin, soweit sie die garantierte Zustellung der am Nachmittag und nach 

Geschäftsschluss abgeholten Sendungen bis spätestens 12 Uhr am darauffolgenden Werktag 

zum Gegenstand hat (sog. Overnight-Zustellung), aufgehoben hat, ist anzumerken, dass dieses 

erstinstanzliche Urteil nicht in Rechtskraft erwachsen ist und die Regulierungsbehörde für Tele-

kommunikation und Post innerhalb der Frist des § 124 a Abs. 1 Satz 1 VwGO Zulassung der 

Berufung beantragen wird. Vor diesem Hintergrund ist von einer aufschiebenden Wirkung hin-

sichtlich der Vollziehbarkeit des Urteils des Verwaltungsgerichts Köln auszugehen (vgl. Kopp, 

VwGO, Vor § 124, Rn.1), zumal dieses Urteil unter Berücksichtigung der Regelung des § 167 

Abs. 2 VwGO in der Sache gerade nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt worden ist. 

Nach Ansicht der Kammer ist die sog. Overnight-Zustellung zudem als höherwertig i.S.v. § 51 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG anzusehen. Dies ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass die An-

tragstellerin dem Absender den Transport der Briefsendung zu den Annahmestellen der An-

tragsgegnerin (Postfiliale, Postagentur, Briefkasten) erspart, indem sie die Briefsendung beim 

Absender abholt. 

 

Die Antragstellerin hat außerdem in der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar vorgetragen, 

sie könne keine Angaben darüber machen, wie sich die einzulegenden, postfachadressierten 

Sendungen auf die ihr erteilten Lizenzklassen verteilen. Es ist davon auszugehen, dass die An-

tragstellerin neben Sendungen, die dem Bereich der in Rede stehenden sog. Overnight-Zustel-

lung unterfallen, auch im Rahmen der sonstigen ihr erteilten Lizenzen, z.B. im Rahmen der 

„normalen“ D-Lizenz, die nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Köln qualitativ höherwertig 

i.S.v. § 51 Satz 2 Nr. 4 PostG ist und nicht in die Exklusivlizenz der Antragsgegnerin eingreift 

(Az. 22 K 6821/98; 22 K 5502/98) sowie insbesondere in Ausübung der A - und der B -Lizenz 

Sendungen in die Postfachanlagen der Antragsgegnerin einlegen wird. 

Mithin verbliebe selbst im Falle einer rechtskräftigen negativen Entscheidung im Hinblick auf die 

sog. Overnight-Zustellung für die Antragstellerin ein hinreichender Anwendungsbereich für das 

Einlegen von Briefsendungen in die Postfachanlagen der Antragsgegnerin.  
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2.1.5 

 
Der Zugang zu den Postfachanlagen der Antragsgegnerin wurde vorliegend auch nachgefragt 

i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG. 

Im Hinblick auf den Begriff der Nachfrage i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG ist vorliegend bereits 

die einzelne an die Antragsgegnerin gerichtete Aufforderung der Antragstellerin auf Zugangs-

gewährung als Nachfrage i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 zu werten. Für diese Auffassung spricht ne-

ben der Kommentierung zu § 2 der - in Ergänzung zu den §§ 35 und 37 TKG Zugangssach-

verhalte im Bereich der Telekommunikation konkretisierenden - Verordnung über besondere 

Netzzugänge (NZV), die den Begriff der Nachfrage auf einen einzelnen Zugangsberechtigten 

bezieht (vgl. Beck`scher TKG-Kommentar, Piepenbrock, Anh.  

§ 39 TKG, § 2 NZV Rn. 3), bereits der Wortlaut des § 31 Abs. 2 PostG selbst, der den Begriff 

Nachfrager unter Bezugnahme auf die Regelung des § 29 PostG ebenfalls auf eine einzelne 

Person bezieht. 

Darüber hinaus sind der Kammer weitere Fälle bekannt geworden, in denen Anbieter von Post-

dienstleistungen die Antragsgegnerin um Zugang zu Postfachanlagen ersucht haben. Die 

Kammer wurde bislang in sieben Fällen aufgefordert, in bezug auf den Zugang zu Postfachan-

lagen auf der Grundlage des Postgesetzes einzuschreiten. In einem Fall hat sie bereits die we-

sentlichen Bedingungen eines Vertrages festgelegt und angeordnet (Citipost GmbH, Langenha-

gen), in zwei weiteren Fällen (Verlags- und Werbestudio Busse GmbH, Gießen; cbs City Brief-

service GmbH, Mönchengladbach) hat sie förmliche Verfahren eingeleitet. In den restlichen drei 

Fällen sind die Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Kammer auf der Grundlage des § 31 

Abs. 2 PostG bislang nicht erfüllt. 

Der Situation der Marktöffnung ist es zudem immanent, dass die einzelnen, neu auf den Markt 

tretenden Anbieter von Postdienstleistungen erst nach und nach von der Möglichkeit des Zu-

gangs zu Postfachanlagen der Antragsgegnerin Kenntnis erlangen und sodann einen entspre-

chenden Zugang für sich beanspruchen. 

Anhaltspunkte dafür ergeben sich aus einer von der Kammer durchgeführten Befragung unter 

247 Lizenznehmern für Postdienstleistungen. Von den 157 bisher bei der Regulierungsbehörde 

für Telekommunikation und Post eingegangenen Antwortschreiben bejahten 150 die Frage, ob 

sie an einem Zugang zu den Postfachanlagen der Antragsgegnerin interessiert seien, soweit 

das für den Zugang zu entrichtende Entgelt den Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung 

entspräche.  

Letztlich zeigt auch der Umstand, dass die Antragsgegnerin ausweislich ihrer Broschüre „Ihre 

Post fürs Postfach“ den Postfachzugang den Lizenznehmern als neues Produkt anbietet, dass 

die Antragsgegnerin selbst die bestehende Nachfrage im Hinblick auf den Zugang zu ihren 

Postfachanlagen erkannt und auf diese Nachfrage reagiert hat. 
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2.1.6  
 

Der Anspruch der Antragstellerin auf Gestattung der Zuführung von Postsendungen zu den von 

der Antragsgegnerin betriebenen Postfachanlagen gem. § 29 Abs. 1 PostG wird nicht dadurch 

ausgeschlossen, dass ein Teil der von der Antragstellerin einzuliefernden Postsendungen mit 

Postfachanschrift von der Antragstellerin im Rahmen einer D-Lizenz als qualitativ höherwertige 

Dienstleistung im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG befördert wird. Die Antragstellerin 

erfüllt nämlich nach Auffassung der Kammer auch bei der Zustellung von Postsendungen mit 

Postfachanschrift über ein Postfach der Antragsgegnerin die Voraussetzungen einer qualitativ 

höherwertigen Dienstleistung im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG.  

 

Die qualitativ höherwertige Dienstleistung im Sinne von § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG kann 

nicht allein auf die Zustellung an den Empfänger unter dessen Hausanschrift beschränkt wer-

den. Dagegen spricht bereits der Wortlaut der von der Antragsgegnerin erlassenen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen „Briefdienst Inland“, worin die Antragsgegnerin in Abschnitt 4 Abs. 3 

Satz 1 festgelegt hat, dass, sofern nichts anderweitiges zwischen der Antragsgegnerin und dem 

Empfänger vereinbart ist und der Absender keine entgegenstehenden Vorausverfügungen ge-

troffen hat, die Ablieferung (Zustellung) unter der auf der Sendung angebrachten Anschrift 

durch Einlegen in eine für den Empfänger bestimmte und ausreichende aufnahmefähige Vor-

richtung (z.B. Hausbriefkasten, Postfach) erfolgt. Die Aufnahme der Sendungen im Haus-

briefkasten wird somit mit derjenigen im Postfach gerade gleichgestellt.  

Aber auch vor dem Hintergrund der in § 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 2 PostG normierten Ziele der 

Wettbewerbsförderung sowie der Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen 

Wettbewerbs ergibt sich, dass die Beförderung von Postsendungen mit Postfachanschrift, so-

fern sie bestimmte Kriterien erfüllt, als qualitativ höherwertige Dienstleistung erbracht wird und 

eine Ausgrenzung postfachadressierter Sendungen als unzulässig anzusehen ist. 

 

Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post hat in der Mitteilung Nr. 206/1999 

(Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post Nr. 8 vom 12.05.99 

S.1509) Entscheidungskriterien in Form standardisierter Merkmale festgelegt, bei deren Vorlie-

gen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 51 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG als erfüllt angesehen 

werden. Dabei hat die Zustellung der Briefsendungen beim Empfänger entweder am Tag der 

Abholung (Einlieferung) und/oder bei Abholung auch über 17.00 Uhr hinaus bis spätestens 

12.00 Uhr des folgenden Werktags (sog. Overnight-Zustellung) zu erfolgen. Nach Ansicht der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post gilt bei Sendungen mit Postfachanschrift 

in bezug auf das Qualitätsmerkmal des Zustellzeitpunkts die Zustellung beim Empfänger als 
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erfolgt, sobald die Postsendung der Antragsgegnerin zum Einlegen in die von ihr betriebene 

Postfachanlage übergeben und von Kräften der Antragsgegnerin in das adressierte Postfach 

eingelegt worden ist. Das Einlegen der Sendung in das Postfach hat unverzüglich nach Einliefe-

rung der Sendung durch die Antragstellerin zu erfolgen, da andernfalls die Antragsgegnerin den 

Zustellzeitpunkt möglicherweise beliebig verzögern und somit den Zeitpunkt der erfolgten Zu-

stellung selbst bestimmen könnte. 

 

Sofern die Antragstellerin als qualitativ höherwertige Dienstleistung i.S.v. § 51 Abs. 1 Satz 2  

Nr. 4 PostG die Zustellung der Sendung bei Abholung über 17.00 Uhr hinaus bis spätestens 

12.00 Uhr des folgenden Werktags garantiert, hat sie nach Ansicht der Kammer mit der Einliefe-

rung der postfachadressierten Sendung bei der jeweiligen Postfachanlage der Antragsgegnerin 

bis spätestens um 12.00 Uhr des folgenden Werktags somit das Qualitätsmerkmal einer höher-

wertigen Dienstleistung erfüllt. Dies ergibt sich auch aus den bereits unter 2.1.4. dargelegten 

Erwägungen. 

 

Mit dem taggleichen Einlegen der postfachadressierten Sendungen in die Postfächer durch 

Kräfte der Antragsgegnerin nach erfolgter taggleicher Einlieferung der postfachadressierten 

Sendung durch die Antragstellerin bei der jeweiligen Postfachanlage der Antragsgegnerin erfüllt 

die Antragstellerin ebenfalls die Kriterien einer qualitativ höherwertigen Dienstleistung gem. § 51 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 PostG. 

 

 

2.2 
 

Die Antragstellerin hat den Anspruch aus § 29 Abs. 1 PostG auch geltend gemacht i.S.v. § 31 

Abs. 2 PostG. 

Insbesondere mit Blick auf § 1 PostG, nach dem durch Regulierung im Bereich des Postwesens 

der Wettbewerb zu fördern ist sowie des in § 2 Abs. 2 Nr. 2 festgeschriebenen Regulierungs-

ziels der Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs auf den 

Märkten des Postwesens, sind an das Erfordernis der Geltendmachung i.S.v. § 31  

Abs. 2 PostG keine überhöhten Anforderungen zu stellen. 

Vielmehr ist daher insoweit eine gewisse, der Antragstellerin den Umständen nach zumutbare 

Konkretisierung eines ernsthaften Begehrens als ausreichend anzusehen. 

Nach Ansicht der Kammer genügt der dem Schreiben der Antragstellerin vom 20.10.1999 zu 

entnehmende pauschale Antrag auf Zugang zu Postfachanlagen gem. § 29 PostG jedoch noch 

nicht dem Erfordernis der Geltendmachung des Anspruchs i.S.v. § 31 Abs. 2 PostG. 
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Jedenfalls im Hinblick auf die Frage, zu welchen Postfachanlagen und zu welchem Zeitpunkt die 

Antragstellerin den Zugang begehrt, wären ihr vorliegend Angaben möglich und zumutbar ge-

wesen. 

Vorliegend ist daher mit dem Zugang des Schreibens der Antragstellerin vom 27.01.1999, mit 

welchem sie zu den Fragen der Antragsgegnerin Stellung nahm, bei der Antragsgegnerin, am 

01.02.1999, die gem. § 31 Abs. 2 PostG erforderliche Geltendmachung erfolgt.  

 

 

2.3 
 

Zwischen der gem. § 29 Abs. 1 PostG verpflichteten Antragsgegnerin und der den Zugang zu 

Postfachanlagen fordernden Antragstellerin ist ein Vertrag innerhalb von drei Monaten ab Gel-

tendmachung des Anspruchs nicht zustande gekommen. 

 

Gem. § 31 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i.V.m. § 188 Abs. 2, 1. Alterna-

tive des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) i.V.m. § 31 Abs. 3 Satz 1 VwVfG endete die Drei-

monatsfrist vorliegend am 03.05.1999. Für den Anfang der Frist war als Ereignis i.S.v. § 187 

Abs. 1 BGB die Geltendmachung des Anspruchs gem. § 29 Abs. 1 PostG durch die Antragstel-

lerin maßgebend, die in ihrem Schreiben vom 27.01.1999 zu sehen ist, das der Antragsgegnerin 

am 01.02.1999 zugegangen ist. 

 

Weder bis zum 03.05.1999 noch bis zum heutigen Tag ist es zu einem Vertragsschluss zwi-

schen den Beteiligten gekommen. 

 

 

2.4 

 

Die zusätzlich gem. § 31 Abs. 2 PostG erforderliche Anrufung der Regulierungsbehörde durch 

eine der Beteiligten ist mit Zugang des an die Kammer gerichteten Schreibens der Antragstelle-

rin vom 23.06.1999, am 23.06.1999, erfolgt. Mit diesem Schreiben legte die Antragstellerin, 

nach entsprechender Aufforderung durch die Kammer, den bis zu jenem Zeitpunkt mit der An-

tragsgegnerin geführten Schriftwechsel vor.  

Vor dem Hintergrund, dass der Zeitpunkt der Anrufung regelmäßig den Beginn der ohnehin 

knapp bemessenen zweimonatigen Entscheidungsfrist der Kammer markiert, kann das einsei-

tige Schreiben der Antragstellerin vom 06.04.1999, das der Regulierungsbehörde für Telekom-

munikation und Post am 08.04.1999 zuging, und in welchem die Antragstellerin die Kammer 

bat, eine Klärung der offenen Fragen herbeizuführen und eine entsprechende Tarifentscheidung 

zu treffen, insoweit noch nicht dem Erfordernis der Anrufung i.S.v. § 31 Abs. 2 PostG genügen. 
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Jenem Schreiben war der bis zu jenem Zeitpunkt mit der Antragsgegnerin geführte Schriftwech-

sel nämlich nicht beigefügt, so dass es der Kammer am 07.06.1999 noch nicht möglich war, die 

Voraussetzungen für die Einleitung eines förmlichen Verfahrens gem. § 31 Abs. 2 PostG zu 

prüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu veranlassen.  

 

 

2.5 

 

Anhaltspunkte dafür, dass der gegen die Antragsgegnerin gerichtete Anspruch aus § 29 Abs. 1 

PostG wegen mangelnder sachlicher Rechtfertigung i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG a. E. aus-

geschlossen sein könnte, sind nicht ersichtlich. Soweit die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 

16.08.1999 vorgetragen hat, im Falle, dass lediglich Sendungen außerhalb der D-Lizenz einzu-

legen wären, würde sich das zu entrichtende Entgelt infolge eines nur geringen Sendungsauf-

kommens drastisch erhöhen, mit der Folge, dass Aufwand und Nutzen außer Verhältnis stün-

den und es somit an einer sachlichen Rechtfertigung i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG fehlen 

würde, so ist festzustellen, dass dieser Vortrag im Rahmen einer Würdigung in bezug auf die 

sachliche Rechtfertigung gem. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG a.E. keine Berücksichtigung finden 

kann. Die Antragstellerin hat selbst darüber zu befinden, ob sie an einem Zugang zu den Post-

fachanlagen der Antragsgegnerin ab einer bestimmten Höhe des für den Zugang zu entrichten-

den Entgelts möglicherweise nicht mehr interessiert ist und somit ihren Anspruch aus § 29 Abs. 

1 Satz 1 PostG nicht verwirklichen möchte. Die Frage der möglichen Höhe eines Entgelts für 

den Zugang zu den Postfachanlagen der Antragsgegnerin unterfällt nach Auffassung der Kam-

mer nicht der Problematik der Verhältnismäßigkeit i.S.v. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG. Die Kammer 

ist der Ansicht, dass Umstände, die zu einem Ausschluss des Anspruchs der Antragstellerin aus 

§ 29 Abs. 1 Satz 1 PostG führen könnten, ihren Ursprung vielmehr in der Sphäre der Antrags-

gegnerin selbst haben müssen. Es müssten insoweit Gründe, die der Sphäre der Antragsgegne-

rin zuzuordnen und damit typisch für ihre originäre Situation sind, ersichtlich sein, um zu der 

Wertung Anlass zu geben, dass die Antragsgegnerin der ihr obliegenden Verpflichtung gem. § 

29 Abs. 1 Satz 1 PostG ausnahmsweise nicht nachzukommen hat. Insoweit hat aber selbst die 

Antragsgegnerin keine Gründe angeführt. Die Höhe eines zu entrichtenden Entgelts als mögli-

che Folge des von der Antragstellerin bestimmten Volumens der einzulegenden Sendungen ist 

insoweit jedenfalls unbeachtlich. 

Die Kammer ist zudem der Ansicht, dass § 28 Abs. 1 Satz 3 PostG im Verfahren gem. § 29 

Abs. 1 PostG keine Anwendung findet. § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG a. E. ist insoweit lex specialis. 

§ 29 Abs. 1 Satz 2 PostG erklärt nämlich ausdrücklich, dass lediglich § 28 Abs. 2 und 3 PostG, 

nicht jedoch § 28 Abs. 1 PostG, entsprechend gilt. 
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3. 
 

Liegen somit die Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 PostG vor, so hat die Kammer innerhalb von 

zwei Monaten nach Anrufung die Bedingungen eines Vertrages festzulegen und die Geltung 

des Vertrages anzuordnen. 

 

 

3.1 
 

Die zweimonatige Entscheidungsfrist endet im vorliegenden Fall gem. § 31 Abs. 1 Satz 1 

VwVfG i.V.m. § 188 Abs. 2, 1. Alternative BGB mit Ablauf des 23.08.1999, wobei das für den 

Anfang der Frist maßgebende Ereignis i.S.v. § 187 Abs. 1 BGB in der Anrufung der Kammer 

durch die Antragstellerin am 23.06.1999 zu sehen ist. 

 

 

3.2 
 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kammer sich bei der Festlegung der Bedingungen 

eines Vertrages zwischen den Beteiligten auf die wesentlichen, und damit insbesondere die er-

kennbar streitigen Bedingungen dieses Vertrages zu beschränken hat. Die Verhandlungs- und 

Dispositionsfreiheit der Beteiligten, die vor einer Anrufung gem. § 31 Abs. 2 PostG -jedenfalls 

soweit die Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 PostG eingehalten werden- gilt, wird nach einer 

erfolgten Anrufung trotz einer der Kammer gesetzlich eingeräumten Gestaltungs- und Entschei-

dungsbefugnis nicht vollkommen verdrängt. Die behördliche Vorgabe soll nur soweit wie unbe-

dingt erforderlich reichen; das folgt bereits aus dem zu wahrenden Verhältnismäßigkeitserfor-

dernis. Die Beteiligten haben insofern nach wie vor die Verantwortung bezüglich der Vereinba-

rung der übrigen Vertragsbedingungen. 

Dies ist auch sachgerecht, da die Kammer innerhalb einer kurz bemessenen Frist von zwei Mo-

naten abschließend zu entscheiden hat. Im übrigen unterliegen Verträge über den Zugang zu 

Postfachanlagen gem. § 32 Abs. 1 Satz 2 PostG einer nachträglichen Mißbrauchsaufsicht. 

 

Als wesentlich in diesem Zusammenhang und somit festlegungsbedürftig sieht die Kammer in-

soweit sowohl Leistung als auch Gegenleistung der Vertragsparteien, also neben der zwischen 

den Beteiligten im Streit befindlichen Frage der Höhe des Entgelts auch die Art - insbesondere 

den zeitlichen Rahmen - des Zugangs zu den Postfachanlagen sowie auch die Laufzeit des zwi-

schen den Beteiligten zu schließenden Vertrages an. 
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Nach Ansicht der Kammer hat die Antragstellerin aus § 29 Abs. 1 PostG auch im Hinblick auf 

postfachadressierte Übergabe-Einschreibesendungen mit Rückschein einen Anspruch auf Zu-

gang zu den Postfachanlagen der Antragsgegnerin. Weder dem Gesetzeswortlaut noch der 

Begründung zu § 29 Abs. 1 PostG, die allgemein von „an Postfachadressen gerichteten Sen-

dungen“ spricht, sind Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass diese Art der post-

fachadressierten Sendungen von dem Zugangsanspruch aus § 29 Abs. 1 PostG ausgenommen 

werden kann. Dies würde nämlich gerade dazu führen, dass bestimmte postfachadressierte 

Sendungen von den Versendern vorab aussortiert und ausschließlich an die Antragsgegnerin 

zur Beförderung übergeben werden müßten. Aus der Begründung zum PostG geht jedoch her-

vor, dass gerade dieses Ergebnis durch die Regelung des § 29 PostG vermieden werden sollte 

(vgl. BT-Drs. 13-7774, Seite 27). Auch liefe dieses Ergebnis dem in § 1 PostG normierten Ziel, 

durch Regulierung im Bereich des Postwesens den Wettbewerb zu fördern, sowie dem in § 2 

Abs. 2 Nr. 2 PostG genannten Ziel der Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähi-

gen Wettbewerbs, zuwider. 

Letztlich geht das Begehren der Antragstellerin inhaltlich auch nicht über das hinaus, was die 

Antragsgegnerin sich selbst gewährt. Die Antragsgegnerin nutzt ihrerseits unstreitig auch im 

Hinblick auf Übergabe-Einschreibe-Sendungen mit Rückschein den Zugang zu ihren Postfach-

anlagen. 

Auch der Umstand, dass es im vorliegenden Fall möglicherweise zunächst lediglich vereinzelt 

zu dem hier in Rede stehenden Einlegevorgang kommen wird, führt nach Ansicht der Kammer 

nicht dazu, dass der Antragstellerin insoweit ein Anspruch aus § 29 Abs. 1 Satz 1 PostG abzu-

sprechen wäre. Vielmehr ist es typisch für die Situation der Marktöffnung, dass neue Anbieter 

anfänglich eher eine geringe Anzahl (postfachadressierter) Sendungen zu befördern haben und 

sich der Wettbewerb noch entwickeln muss. Eine Negierung des Anspruchs der Antragstellerin 

im Hinblick auf die Sendungsform Übergabe-Einschreiben mit Rückschein wegen derzeit eher 

geringer erwarteter Sendungsmengen würde dazu führen, dass Wettbewerb in diesem Bereich 

gar nicht erst entstehen könnte und somit dem Regulierungsansatz des Postgesetzes wider-

sprechen. Die Festlegung und Anordnung der in Rede stehenden Bedingung des Vertrages ist 

im vorliegenden Fall daher auch verhältnismäßig. 

 

Die Antragstellerin hat zudem als Annex zu ihrem  Anspruch auf Zugang zu den Postfachanla-

gen der Antragsgegnerin gem. § 29 Abs. 1 PostG auch einen Anspruch auf Auskunft über die 

tatsächlich betriebenen Postfachanlagen der Antragsgegnerin in den Leitregionen 24 und 25. 

Nach Ansicht der Kammer ist eine entsprechende Liste notwendige Bedingung der Vertragsab-

wicklung zwischen den Beteiligten. Diese Liste hat die Antragsgegnerin daher der Antragstelle-

rin spätestens im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages über den Zugang zu Postfachanla-

gen zu übergeben.  
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3.2.1 Art des Zugangs 

 

Im Hinblick auf die Art des Zugangs zu Postfachanlagen ist die Antragsgegnerin verpflichtet, die 

von der Antragstellerin montags bis samstags bis 9.00 Uhr, jedenfalls eine halbe Stunde vor 

Sortierschluss, eingelieferten Sendungen anzunehmen und danach unverzüglich in die Postfä-

cher einzulegen. Die Antragsgegnerin hat nicht dargetan, dass eine Entgegennahme dieser 

Sendungen bis 9.00 Uhr und rechtzeitig vor Sortierschluss sowie das unverzügliche Einlegen 

der Sendungen in die betreffenden Postfächer nicht durchführbar ist. Es spricht vielmehr alles 

dafür, dass dies ohne weiteres möglich ist. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der ins-

gesamt eher geringen Anzahl erwarteter Verkehrsmengen der Antragstellerin. Gleiches gilt in 

bezug auf die Sendungsform Übergabe-Einschreiben mit Rückschein.  

 

Nach Auffassung der Kammer ist es der Antragsgegnerin auch möglich und zumutbar, der An-

tragstellerin den Zugang zu ihren Postfachanlagen in den Leitregionen 24 und 25 kurzfristig, 

jedenfalls innerhalb eines Monats, zu gewähren, da im vorliegenden Fall keine umfangreichen 

Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Implementierung des Zugangs erforderlich werden. 

Dass in den betriebstechnischen Einrichtungen der Antragsgegnerin nennenswerte Anpassun-

gen vorzunehmen sind, ist für die Kammer nicht ersichtlich. Die derzeitigen betrieblichen Ab-

läufe innerhalb der Postfachanlagen der Antragsgegnerin werden durch die Zugangsgewährung 

nicht wesentlich tangiert. Vielmehr beschränkt sich der insoweit erforderliche Aufwand seitens 

der Antragsgegnerin insbesondere auf die entsprechende Einweisung ihrer mit der Zugangsge-

währung betrauten Schalter- und Sortierkräfte sowie die Einrichtung eines Auftragsmanage-

ments. Überdies bestehen nach Auffassung der Kammer hinsichtlich der Abläufe Parallelen zu 

der Abwicklung der durch Großkunden eingelieferten postfachadressierten Briefsendungen, da 

insbesondere die im Rahmen dieses Verfahrens durch die Antragsgegnerin vorgelegten Pro-

zessschritte weitestgehend den Bearbeitungsschritten bei Großkunden entsprechen. 

 

 

3.2.2 Höhe des Entgelts  
 

3.2.2.1 Höhe des Entgelts für Briefsendungen ohne Empfangsbestätigung  
 

Die Antragsgegnerin hat einen Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes gegen die Antragstellerin 

i.H.v. DM 0,17 (EUR 0,09) ausschließlich MWSt für jeden postfachgeeigneten und postfachbe-

anschrifteten Brief und jede briefähnliche Sendung ohne Empfangsbestätigung, welche in ein 

Postfach der Antragsgegnerin eingelegt wird. Ein Entgelt für den Zugang zu Postfachanlagen 

der Antragsgegnerin, das über diesen Betrag hinaus geht, hat die Antragsgegnerin nicht hinrei-
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chend begründet. Die Antragsgegnerin räumt in Ihrem Schreiben vom 06.08.99 selbst ein, bis-

her keine genauen Berechnungsergebnisse vorgelegt zu haben. Verläßliche Daten können 

nach ihren Angaben lediglich zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt werden; aussagekräftige 

Ergebnisse dürften daher erst in den nächsten Wochen vorliegen.    

 

Eine Prüfung, ob ein derartiger Preis sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 

i.S.v. § 20 Abs. 1 PostG orientiert, konnte die Kammer deshalb nicht vornehmen.  

 

Diese Vorschrift ist im Verfahren gemäß §§ 31 Abs. 2, 29 Abs. 1 PostG entsprechend anwend-

bar. Dies ergibt sich aus § 29 Abs. 1 Satz 2 PostG, der die Regeln der Entgeltregulierung über § 

28 Abs. 2 PostG in den Angelegenheiten des Zugangs zu Postfachanlagen für anwendbar er-

klärt. Eine Prüfung dieser Entgelte im Sinne dieser Vorschrift setzt voraus, dass die Antrags-

gegnerin Unterlagen vorlegt, aus denen sich der Preis für den Zugang sowie die Kosten, die 

diesem Preis zugrunde liegen, nachvollziehbar ergeben.  

 

Unterlagen, aus denen sich die Höhe des entsprechenden Entgeltes der Antragsgegnerin er-

gibt, sind - trotz entsprechender Aufforderung durch die Kammer - nicht vorgelegt worden. 

Denkbar wäre allerdings, die Preise, die die Antragsgegnerin der Antragstellerin im Text des 

Entwurfes eines Vertrages über den Zugang zu Postfachanlagen angeboten hat, auch im Be-

schlusskammerverfahren zugrunde zu legen. Dabei ist jedoch folgendes zu berücksichtigen.  

 

Einerseits ist nicht erkennbar, ob die Antragsgegnerin sich die dort genannten Preise auch der 

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post gegenüber, die nicht Adressatin des 

Vertragsangebotes ist, zurechnen lassen will. Anderseits ist auch nicht ersichtlich, ob die Preise 

nicht Gegenstand weiterer Verhandlungen zwischen den Beteiligten sind oder waren, was je-

denfalls nicht auszuschließen ist. Schließlich entsprechen die im Vertragsentwurf genannten 

Preise für die Zugangsleistung nicht der Höhe der Kosten, die in der vorgelegten Kostenüber-

sicht beschrieben werden. Der Sockelbetrag I der Kostenübersicht beschreibt Kosten i.H.v. DM 

77,06. Die im Vertragsentwurf genannten Vergütungen dagegen betragen - offenbar in Anleh-

nung an den Sockelbetrag I - DM 52,50, ohne dass diese offenkundigen Differenzen zwischen 

Preisen und Kosten nachvollziehbar erläutert oder begründet werden. Vor dem Hintergrund die-

ser Umstände verbietet es sich, ein bestimmtes Entgelt i.S.v. § 20 Abs. 1 PostG für den Zugang 

zu Postfachanlagen der Antragsgegnerin schlicht durch die Beschlusskammer unterstellen zu 

lassen. Eine Prüfung der Anforderungen des § 20 Abs. 1 PostG ist mangels eines konkreten 

Entgeltes daher in diesem Verfahren nicht möglich.  

 

Die Kammer wendet § 20 Abs. 2 PostG hier aber entsprechend an, um jedenfalls im Ansatz in 

die Prüfung der einseitigen Kostenübersicht eintreten zu können. Insofern wird darauf abge-
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stellt, ob die dort beschriebenen Kosten sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-

lung orientieren. 

 

Die von der Antragsgegnerin ermittelten Kosten für den Zugang zu Postfachanlagen gemäß § 

29 Abs. 1 PostG (bei einer Einlieferung von 150 Sendungen) DM 77,06 für Sockelbetrag I ent-

sprechen nicht den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung i.S.d. § 20 Abs. 1 PostG.  

 

Zwar handelt es sich bei den Kosten für die Zugangsgewährung grundsätzlich um zusätzliche, 

langfristige Kosten. Die in Ansatz gebrachten Kosten konnten aber der Höhe nach nicht aner-

kannt werden, da der Beschlusskammer keine prüffähigen Kostenunterlagen vorlagen. Insoweit 

Kostenansätze nachvollziehbar dargelegt worden sind, konnten sie der Höhe nach nicht aner-

kannt werden, da für die Kammer Anhaltspunkte bestanden, dass sie sich nicht an den Kosten 

der effizienten Leistungsbereitstellung orientieren. 

 

Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung i.S.v. § 20 Abs.1 PostG ergeben sich dabei 

aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstellung und einem ange-

messenen Zuschlag für leistungsmengenneutrale Gemeinkosten und einer angemessenen Ver-

zinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese Kosten jeweils für die Leistungserstellung er-

forderlich sind.  

 

Im einzelnen bedeutet dies, dass sich die Kosten auf der Basis effizienter und nicht auf der Ba-

sis der tatsächlichen Arbeitsabläufe ergeben müssen, dass nur die Kosten zu berücksichtigen 

sind, die zusätzlich entstehen, um das betroffene Produkt zu erstellen, dass bei den zusätzli-

chen Kosten nicht nur die kurzfristigen, sondern auch die langfristigen Kosten zu berücksichti-

gen sind und schließlich, dass ein angemessener Zuschlag für leistungsmengenneutrale Ge-

meinkosten sowie eine angemessene Kapitalverzinsung zulässig ist. 

 

Regelmäßig sind von den zuvor genannten Kriterien die langfristig zusätzlichen Kosten von be-

sonderer Bedeutung. Bei diesen handelt es sich um solche Kosten, die unmittelbar durch die 

Bereitstellung der jeweiligen Leistung verursacht werden. Der Begriff „langfristige zusätzliche 

Kosten“ ist im ökonomischen Sinne zu verstehen. So sind langfristige Kosten im Gegensatz zu 

den kurzfristigen durch die Variabilität aller Produktionsfaktoren gekennzeichnet. Der Begriff 

„zusätzlich“ stellt sicher, dass nur diejenigen als zusätzliche Kosten zu qualifizieren sind, die 

dem Anbieter dadurch entstehen, dass der entsprechende Dienst eingerichtet wird. Die zusätzli-

chen Kosten sind also die Aufwendungen, die sich der Anbieter ersparen würde, wenn er auf-

setzend auf dem gegenwärtigen Dienstleistungsangebot die Bereitstellung des entsprechenden 

Dienstes einstellt bzw. nicht mehr anbietet.  
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Struktur der Kostenübersicht 

 

Für die Gewährung eines Zuganges zu der Postfachanlage 1 Hannover hat die Antragsgegnerin 

für Prozeßschritte wie etwa die „Sendungsannahme“ und „Sendungsbearbeitung“ Wert-

schöpfungs- und Gemeinkosten unterstellt. Die Wertschöpfungskosten errechnet sie, indem der 

für die Sortierkräfte ermittelte durchschnittliche Personalkostensatz mit den für die einzelnen 

Arbeitsschritte veranschlagten Bearbeitungszeiten unter Berücksichtigung eines Vertreterantei-

les multipliziert werden. Hierauf werden im nächsten Schritt Zuschläge für Gemeinkosten und 

nicht wettbewerbsübliche Soziallasten angewendet. Der Gesamtbetrag ergibt sich schließlich 

aus der Addition der Kostenbeträge für die einzelnen Wertschöpfungsstufen. Kosten für den 

Postfachzugang in den beantragten Niederlassungen der Antragsgegnerin in den Leitregionen 

24 und 25 sind aus der Kostenübersicht nicht ersichtlich.  

 

Prozeßbeschreibung 

 

Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Kostenunterlagen waren in bezug auf die Prozeßbe-

schreibung unvollständig. Zudem bestanden für die Kammer Anhaltspunkte dafür, dass die den 

Kostenkalkulationen zugrunde liegenden Bearbeitungszeiten sich nicht an den Kosten der effizi-

enten Leistungsbereitstellung orientieren.
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Die Prozeßbeschreibung läßt keine abschließende materielle Überprüfung der für die Zugangs-

gewährung anfallenden Tätigkeiten zu. Die Erläuterungen zu den einzelnen Arbeitsschritten 

geben aufgrund der komprimierten und der teilweise nicht verständlichen Darstellung keinen 

hinreichenden Einblick in die Arbeitsabläufe. So ist etwa nicht verständlich, was unter dem Ar-

beitsschritt „Prüfung der Einlieferungsscheine Premium“ in der Spalte „Sendungsprüfung“ zu 

verstehen ist. In Anbetracht dessen sieht sich die Kammer außerstande, abschließend zu be-

urteilen, ob und in welchem Umfang die beschriebenen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Zugangsgewährung unter Effizienzgesichtspunkten tatsächlich durchgeführt werden müssen.  

 

So wird von der Antragsgegnerin auch nicht erläutert, nach welcher Methodik sie die Bearbei-

tungszeiten für die jeweiligen Wertschöpfungsstufen ermittelt hat. Die in Ansatz gebrachten Be-

arbeitungszeiten werden als eine gegebene Basisgröße in die Kostenkalkulation eingestellt, 

ohne jedoch über Herkunft und Herleitung der einzelnen Zeitansätze eine Aussage zu treffen. 

Überdies wird für die Kammer nicht erkennbar, ob die genannten Zeitansätze auf Plausibili-

tätsüberlegungen oder auf technischen Messungen aus vergleichbaren Arbeitsabläufen beru-

hen. Der vor diesem Hintergrund von der Kammer angeforderte und von der Antragsgegnerin 

vorgelegte Erhebungsbogen gibt keinen Aufschluss über hier anfallende Arbeitszeiten.  

 

Die Antragsgegnerin hat nur für eine einzige Postfachanlage, nämlich Hannover I, eine nicht 

nachvollziehbare Kostenaufstellung erstellt, die nach eigenem Bekunden nicht verallgemeine-

rungsfähig ist. Angesichts der mangelnden Repräsentativität der daraus abgeleiteten Kostenbe-

träge können diese schon deshalb nicht als Grundlage für eine Entgeltfestsetzung herangezo-

gen werden.  

 

Eine materielle Überprüfung erfordert deshalb zusätzliche Erläuterungen bezüglich der in Rede 

stehenden Arbeitsabläufe. Dazu bedarf es einer umfassenden Darlegung der dem Prozeß zu-

grunde liegenden Annahmen. In diesem Zusammenhang sind von der Antragsgegnerin ausführ-

liche Stellenbeschreibungen der mit der Zugangsgewährung betrauten Kräfte vorzulegen. Über-

dies sind von ihr Art und Umfang der im einzeln auszuführenden Arbeitsschritte anhand von 

Dienst- und Arbeitsanweisungen für die involvierten Kräfte zu belegen. So ist von der Antrags-

gegnerin auf der Grundlage von Bemessungstabellen oder gestützt auf Ergebnissen aus ande-

ren vergleichbaren Erfassungssystemen nachzuweisen, welche Bearbeitungszeiten für die ein-

zelnen Wertschöpfungsstufen ermittelt wurden und wie sie sich im einzelnen zusammensetzen. 

Abzustellen wäre hierbei nicht nur auf die betriebsindividuellen Gegebenheiten für die Postfach-

anlage Hannover 1, sondern auf einen Durchschnittswert aus sämtlichen als repräsentativ an-

zusehenden Postfachanlagen, über die ein Zugang ermöglicht werden soll. Das bedeutet, dass 

für mehrere als repräsentativ anzusehenden Postfachanlagen Kostendaten vorgelegt werden 

müssen. Hierbei ist deren Repräsentativität für den in Rede stehenden Zugang zu belegen.  



- 24 - 
 

 
 

  

Zuschläge  

 

Die von der Antragsgegnerin ermittelten Zuschlagsgrößen können der Höhe nach nicht aner-

kannt werden. Denn die eingereichten entgeltbegründenden Kostenunterlagen sind auch hin-

sichtlich der ausgewiesenen Zuschlagsgrößen unvollständig.  

 

Dabei können die in Form von Zuschlägen verrechneten Kosten nur dann als im Rahmen der 

Entgeltbemessung Berücksichtigung finden, wenn deren Ausrichtung an den Kosten der effizi-

enten Leistungsbereitstellung anhand von prüffähigen Kostenunterlagen nachgewiesen werden. 

Dies ist jedoch nicht geschehen. 

 

Gerade in bezug auf die Gemeinkosten, die definitionsgemäß nicht verursachungsgerecht dem 

einzelnen Dienst, also auch nicht dem hier in Rede stehenden Produkt „Zugang zu Postfachan-

lagen“ unmittelbar zugeordnet werden können, ist zu befürchten, dass über Zuschläge histo-

risch gewachsene, nicht durch das Effizienzkriterium gerechtfertigte Kostenfaktoren, in die Ent-

geltberechnung einfließen. Angesichts der Gefahr des „Kostenmachens“ sind an Inhalt und Um-

fang der vorzulegenden Nachweise strenge Anforderungen zu stellen.    

 

Weder die Höhe der in Ansatz gebrachten Kostenpositionen noch die Höhe der daraus abge-

leiteten Zuschlagssätze sind von der Antragsgegnerin hinreichend dargelegt worden. Demzu-

folge lassen sich die erforderlichen materiellen Prüfungen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den 

in § 20 Abs. 1 PostG geforderten Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 

nicht im gebotenem Maße durchführen.  

 

Die in Form von Zuschlägen verrechneten Kosten werden weder verbal erklärt noch rechnerisch 

hergeleitet, sondern ebenso wie die Bearbeitungszeiten als eine gegebene Größe in die Kos-

tenkalkulation eingestellt.  

 

Für eine sachgerechte Prüfung sind daher von der Antragsgegnerin noch weitere umfangreiche 

Unterlagen vorzulegen und Nachweise zu erbringen, die für ein Gesamturteil unerläßlich sind. 

Sie hat dazu Planungsannahmen sowie Herkunft und Zusammensetzung von Ausgangsgrößen 

umfassend zu erläutern.  

 

Ausgehend davon sind bei der Herleitung der wertschöpfungsnahen Kosten sowohl die Ermitt-

lung der Gesamtkosten als auch deren Zuordnung zu den einzelnen Wertschöpfungsstufen 

rechnerisch darzulegen. 
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In bezug auf die Gemeinkostenzuschlagssätze sind sämtliche Berechnungsschritte beginnend 

mit der Ermittlung der Ausgangsgrößen (Zuschlagsbasis und absolute Höhe der zu verrechnen-

den Kosten) bis hin zur Ableitung der Zuschlagsätze anhand von Plan- und Ist-Kostenstellen- 

und Kostenträgerrechnungen nachzuweisen.   

 

Zuschlag für nicht - wettbewerbsübliche Soziallasten 

 

Der Zuschlag für nicht - wettbewerbsübliche Soziallasten i.H.v. 30,60 % bezogen auf die Ge-

samtkosten können wegen fehlender Kostennachweise nicht berücksichtigt werden. 

 

Aufwendungen für nicht - wettbewerbsübliche Soziallasten sind gemäß § 20 Abs. 2 PostG im 

Rahmen der Entgeltbemessung nur berücksichtigungsfähig, wenn hierfür eine rechtliche Ver-

pflichtung oder ein sonstiger sachlicher Grund nachgewiesen werden kann. Dabei wird insbe-

sondere auf die Aufwendungen für die Einhaltung der wesentlichen Arbeitsbedingungen und die 

Aufwendungen für Versorgungslasten abgestellt. Da diese Aufwendungen keine Kosten der 

effizienten Leistungsbereitstellung darstellen, müssen an Inhalt und Umfang der Nachweispflicht 

strenge Anforderungen gestellt werden. Ebenso wie bei den Gemeinkosten ist auch hier zu be-

fürchten, dass in dem Entgelt der Antragsgegnerin unter der Kalkulationsposition „Aufwendun-

gen für nicht wettbewerbsübliche Soziallasten“ auch Kosten durch unwirtschaftliche Betriebsfüh-

rung enthalten sind, die aber nicht aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder sonstiger sach-

licher Gründe verursacht werden.  

 

Vor dem Hintergrund der strengen Nachweis- und Darlegungspflichten seitens der Antragsgeg-

nerin reicht ein einfacher Hinweis in der Kostenkalkulation bei weitem nicht aus. Neutrale Auf-

wendungen müssen anhand von Originalunterlagen mittels detaillierter Kostenunterlagen aufge-

schlüsselt nach den betroffenen Organisationseinheiten nachgewiesen werden. Dies ist jedoch 

nicht geschehen.  

 

Darüber hinaus hätte die Antragsgegnerin in schlüssiger und nachvollziehbarer Form darlegen 

müssen, dass die geltend gemachten Aufwendungen für nicht wettbewerbsüblichen Soziallasten 

nicht bereits anderweitig verrechnet worden sind. Ein solcher Nachweis ist ebenfalls nicht er-

bracht worden. 

 

Aus den vorgenannten Gründen können die Aufwendungen für nicht wettbewerbsüblichen Sozi-

allasten ebenfalls nicht anerkannt werden. 

 

Doppelverrechnung 
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Überdies bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin Doppelverrechnungen vor-

nimmt. Danach verbietet es sich nämlich, Kostenbestandteile, die bereits anderweitig verrechnet 

worden sind, nochmals in der Kalkulation anzusetzen.  

 

Sowohl die einmaligen als auch die laufenden Verwaltungsaufwendungen für die Einrichtung  

und den Betrieb der Postfachanlagen sind bereits zum Teil anderweitig insbesondere durch das 

Beförderungsentgelt des Absenders vergütet.  

 

Ausweislich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Antragsgegnerin und der Kommentie-

rung dazu (Stand: April 1998) ist für die Bereithaltung eines Postfachs vom Postfachinhaber ein 

einmaliges Entgelt i.H.v. DM 20,00 zu entrichten. Dieser einmalige Betrag deckt - neben den 

Kosten der Beschaffung von Ersatzschlüsseln - den mit der Einrichtung des Postfachs verbun-

denen einmaligen Verwaltungsaufwand. Insofern wäre es nur zulässig, die noch nicht verrech-

neten einmaligen Verwaltungskosten in Form von Zuschlägen zu erheben.  

 

 

Vergleichspreis 

 

In Ermangelung von Kostenunterlagen, die eine Prüfung gemäß § 20 Abs.1 PostG ermöglicht, 

legt die Kammer die Entgelte der Antragsgegnerin für das Einlegen von Postwurfsendungen in 

Postfächer als Preis für das Einlegen postfachadressierter Sendungen zugrunde. 

 

Danach erhebt die Antragsgegnerin für das Einlegen von Postwurfsendungen ein Entgelt i.H.v. 

DM 0,17 (EUR 0,09) ausschließlich MWSt für Sendungen der Gewichtsklasse bis 20 Gramm. 

 

Das Einlegen (- lassen) von Postwurfsendungen in Postfächer ist bezüglich der Arbeitsabläufe 

und der auszuführenden Tätigkeiten durchaus mit den betrieblicher Verhältnissen bei dem Ein-

legen (- lassen) postfachadressierter Sendungen in Postfächer durch Lizenznehmer vergleich-

bar. 

Die dabei anfallenden Arbeitsschritte beginnend mit der Entgegennahme der von den Lizenz-

nehmern eingelieferten Sendungen über die Sendungsprüfung bis hin zur Bestückung der Post-

fächer sind weitgehend vergleichbar. Das bedeutet, dass die von der Antragsgegnerin im Zu-

sammenhang mit der Zugangsgewährung beschriebenen Entgegennahme-, Prüfungs- und Be-

stückungstätigkeiten denjenigen Arbeitsschritten entsprechen, die auch bei dem Einlegen von 

Postwurfsendungen in Postfächer anfallen.  

 

Unterschiede in der technischen Abwicklung bestehen lediglich darin, dass bei dem Einlegen 

von Postwurfsendungen in Postfächer keine nennenswerten zusätzlichen Arbeiten für ein nach-
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trägliches Inkasso erbracht werden müssen, wohingegen beim Einlegen postfachadressierter 

Sendungen zusätzlich Vorarbeiten für Zwecke der Abrechnung geleistet werden müßten. Unter-

schiede ergeben sich zudem, dass beim Einlegen von Postwurfsendungen der Arbeitsschritt 

„Sendungsrückgabe aufgrund fehlerhafter Postfachadressierung“ anfallen dürfte.  

 

Obgleich somit bei dem Einlegen (-lassen) von postfachadressierten Sendungen durch Lizenz-

nehmer im Vergleich zu dem Einlegen (-lassen) von Postwurfsendungen teilweise Mehrleistun-

gen zu erbringen sind, ist ein Aufschlag bezogen auf die Entgelte für Postwurfsendungen je-

doch deshalb sachlich nicht gerechtfertigt und daher auch nicht anerkennungsfähig, weil An-

haltspunkte bestehen, dass diese Entgelte die Kosten der effizienten Leistungserstellung über-

steigen. Dies ergibt sich aufgrund folgender Sachverhalte. 

 

Bei dem Vergleich ist zunächst zu berücksichtigen, dass die von der Antragsgegnerin geforder-

ten Entgelte für das Einlegen von Postwurfsendungen Aufschläge aufgrund ihrer marktbeherr-

schenden Stellung enthalten können.  

 

Die Antragsgegnerin ist auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt, hier dem Markt für den 

Zugang zu Postfachanlagen in der Bundesrepublik Deutschland, marktbeherrschend i.S.v. § 19 

Abs. 2 Nr.1 1. Alt. GWB, da sie ohne Wettbewerber ist. Sie hat zur Zeit bundesweit als einziges 

Unternehmen ein flächendeckendes Netz von  Postfachanlagen.  

 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Vergleichspreis um einen Tarif 

handelt, der auf der Grundlage einer Mischkalkulation ermittelt wurde. Denn dieser Tarif wird 

nicht nur bei dem Einlegen von Postwurfsendungen in Postfachanlagen, sondern auch bei der 

Hauszustellung von Postwurfsendungen erhoben. Im Falle der Zustellung unter der Hausan-

schrift fallen im Gegensatz zum Einlegen in Postfächer zusätzliche Sach- und Personalkosten 

durch den Transport der Sendungen bis zum Hausbriefkasten an. Berücksichtigt man demge-

mäß, dass die Hauszustellungen im Vergleich zur Postfacheinlegung mit wesentlich höheren 

Kosten verbunden sind, so müßten bei verursachungsgerechter Zuordnung die auf Post-

facheinlegungen umzulegenden Kosten deutlich niedriger ausfallen. Daraus folgt, dass nur die-

ser reduzierte Kostenbetrag als Vergleichsmaßstab für das Einlegen von postfachadressierten 

Sendungen herangezogen werden kann. Ein Vergleichspreis müßte daher erheblich unterhalb 

des Entgeltes von DM 0,17 (EUR 0,09) ausschließlich MWSt angesetzt werden. Die MWSt er-

hebt die Antragsgegnerin nachweislich ihrer Preisliste zusätzlich. 

 

Die Preisdifferenzierung nach Gewichtsklassen bei der Einlage von Postwurfsendungen ist nicht 

kostenorientiert. Denn die Kosten, die bei einer einzulegenden Sendung entstehen, sind nicht 

von deren Gewicht abhängig, sondern werden ausschließlich von der Einlieferungsmenge und 
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vom Zeitaufwand für die Bearbeitung der einzelnen Sendung determiniert. Anderes trägt auch 

die Antragsgegnerin im Rahmen ihrer Kostenübersicht nicht vor.  

 

 

3.2.2.2 Höhe des Entgelts für die Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben mit Rück-

schein“ 
 

Die Antragsgegnerin hat bei Einlieferung von postfachadressierten Postsendungen, die mit der 

Zusatzleistung Übergabeeinschreiben mit Rückschein verknüpft sind, zusätzlich zu dem Entgelt 

i.H.v. DM 0,17 (EUR 0,09) ausschließlich MWSt einen Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes 

gegen die Antragstellerin i.H.v. DM 3,50 (EUR 1,79) einschließlich MWSt. Das Entgelt i.H.v. DM 

3,50 (EUR 1,79) einschließlich MWSt setzt sich zusammen aus einem Teilentgelt i.H.v. 2,00 DM 

(EUR 1,02) einschließlich MWSt für die von der Antragsgegnerin bei Gewährung des Zuganges 

für Übergabe-Einschreiben zu den von ihr betriebenen Postfachanlagen im Postleitzahlbereich 

24 und 25 zu erbringenden Leistungen und einem Teilentgelt i.H.v. DM 1,50 (EUR 0,77) ein-

schließlich MWSt für die im Rahmen der Zusatzleistung „Rückschein“ anfallenden Tätigkeiten. 

Zur Höhe des Entgeltes für diesen spezifischen Zugang hat die Antragsgegnerin nichts vorge-

tragen. Der bloße Hinweis, dass der Bearbeitungsaufwand bei Einlieferung durch einen anderen 

Anbieter von Postdienstleistungen identisch sei mit dem, der bei Einlieferung durch Postkunden 

anfällt, wie dies von der Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 12.08.1999 unter Punkt IV 

dargelegt hat, reicht bei weitem nicht aus. Sie hätte vielmehr substantiiert darlegen müssen, 

welche Arbeitsschritte bei Zugangsgewährung für die Antragstellerin anfallen würden. Dies ist 

allerdings nicht geschehen. 

 

Obgleich die Antragsgegnerin trotz mehrfacher Aufforderung durch die Beschlusskammer keine 

entgeltbegründenden Kostenunterlagen vorgelegt hat, aus denen sich die Höhe des entspre-

chenden Entgeltes der Antragsgegnerin ergibt, hat die Kammer auf der Basis von Vergleichs-

betrachtungen ein Entgelt ermittelt, welches nach ihrer Auffassung eine erste Annäherung an 

die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung darstellt. Vor dem Hintergrund dieser Um-

stände hätte die Beschlusskammer die Antragsgegnerin auch dazu verpflichten können, Lei-

stungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung postfachadressierter Übergabeeinschreiben 

mit Rückschein vorerst bis zur Vorlage prüffähiger Kostenunterlagen unentgeltlich zu erbringen.  

 

Mangels einer detaillierten Prozeßbeschreibung bezüglich der beim Einlegen von post-

fachadressierten Übergabe-Einschreiben zu erbringenden Leistungen mußte die Beschluss-

kammer für die dort anfallenden Arbeitsschritte selbst Vergleichsbetrachtungen anstellen, dabei 

die wesentlichen Unterschiede im Vergleich zur Zusatzleistung für „Übergabe-Einschreiben mit 

Rückschein“ gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Briefdienst Inland heraus-
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arbeiten und abschließend unter Effizienz- und Diskriminierungsgesichtspunkten bewerten. Im 

Rahmen der Kostenbetrachtungen wurde insbesondere auf die sich bei Gewährung eines Zu-

ganges ergebenden Minderleistungen und damit einhergehenden Kosteneinsparungen abge-

stellt.  

 

Das von der Antragsgegnerin von Endkunden gemäß Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Briefdienst Inland erhobene Entgelt i.H.v. DM 4,00 (EUR 2,05) einschließlich MWSt für die Zu-

satzleistungen „Übergabe-Einschreiben“ sowie DM 3,50 (EUR 1,79) einschließlich MWSt für die 

Zusatzleistung „Rückschein“ kann jeweils nur entsprechend der beanspruchten Leistungen der 

Antragstellerin in Rechnung gestellt werden. Hierbei ist nämlich zu beachten, dass die Antrags-

gegnerin nur diejenigen Elemente der Gesamtleistung anzubieten hat, welche die Antragstelle-

rin als Zugangsbegehrende nachfragt. Sofern die angebotene Leistung Elemente enthält, wel-

che die Zugangsbegehrende nicht benötigt, sei es, dass diese Elemente selbst intern als Vor-

leistungen erbracht oder von Dritten zu günstigeren Konditionen erworben werden, müssen die 

nicht nachgefragten Leistungen von der Antragstellerin auch nicht vergütet werden.  

 

Dies ergibt sich insbesondere auch aus dem Grundsatz des Entbündelungsgebotes, der seine 

Konkretisierung in den Regelungen des Abschnitts VI des PostG über Teilleistungen und Zu-

gang zu Postfachanlagen und Adreßänderungen gefunden hat. Danach muß die Entbündelung 

derart erfolgen, dass von dem Zugangsbegehrenden keine Leistungen abgenommen werden 

müssen, die nicht nachgefragt werden. Das bedeutet, dass der marktbeherrschende Betreiber 

die erforderlichen betriebstechnischen Einrichtungen in dem Umfange anzubieten hat, wie sie 

der Zugangsbegehrende nachfragt. Ohne entbündelten Zugang könnte der marktbeherrschen-

de Betreiber den Zugang zu seinen betrieblichen Einrichtungen nur als ungebündelte Leistung 

anbieten und dadurch dem zugangsbegehrenden Nachfrager unnötigerweise mit Kosten für be-

reits von ihm erbrachte Vorleistungen belasten.  

 

Für die Kammer liegen eindeutige Anhaltspunkte dafür vor, dass im Rahmen der Zugangsge-

währung von der Antragstellerin Leistungen im geringeren Umfange als im Vertragsverhältnis 

zwischen der Antragsgegnerin und Endkunden in Anspruch genommen werden.  

 

Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass bei der Entgeltfestsetzung der Kreis der anerken-

nungsfähigen Kosten insoweit zu begrenzen ist, als nur Kosten für Leistungen berücksichti-

gungsfähig sind, wie von der Antragstellerin nachgefragt werden. Das Entgelt für Leistungen im 

Zusammenhang mit der Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben“ wird von der Kammer ein Ent-

gelt i.H.v. DM 2,00 (EUR 1,02) einschließlich MWSt angesetzt. Das Entgelt beinhaltet die ge-

setzliche MWSt.  
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Die von der Antragstellerin nachgefragte Leistung „Einlieferung von postfachadressierten Post-

sendungen“, die mit der Zusatzleistung Übergabeeinschreiben verknüpft ist, unterscheidet sich 

erheblich von der gegenüber Endkunden gemäß AGB der Antragsgegnerin angebotenen Zu-

satzleistung „Übergabe-Einschreiben“. 

 

Bei der hier in Rede stehenden Zugangsgewährung werden folgende Elemente der Zusatzlei-

stung „Übergabe-Einschreiben“ von der Antragstellerin nicht nachgefragt:  

 

Im Rahmen der Entgegennahme durch die Antragsgegnerin entfällt der Arbeitsschritt Beratung 

Endkunden, da die Antragstellerin als Lizenznehmerin über die entsprechende Fachkunde und 

durch das wiederholte Überbringen von Einschreibesendungen über genügend Erfahrung ver-

fügt. Darüber hinaus ist von der Antragsgegnerin die Tätigkeit „Ausgabe des Einlieferungs-

scheins an den Endkunden“ nicht zu erbringen, da die Antragstellerin diese bereits ausgefüllt 

mit in die Geschäftsräume der Antragsgegnerin bringt. Dadurch entfällt auch die während des 

Ausfüllvorganges des Vordruckes durch den Endkunden anfallende „Wartezeit“ der Schalter-

kraft.    

 

Sofern die Barcode-Labels durch die Antragstellerin erstellt und aufgebracht werden, dürfen die 

hierauf entfallenden Sach- und Personalkosten bei der Entgeltbemessung nicht berücksichtigt 

werden. Unter der Voraussetzung, dass die im Rahmen von Kooperationsverträgen zwischen 

der Antragsgegnerin und Endkunden vorgesehenen Entgeltermäßigungen für Barcode-

Labelaufbringung und Erstellung sich an den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ori-

entieren, wären entsprechend den dort geltenden Bedingungen die gegenüber dem Vertrags-

partnern - je nach Vorleistung der Antragstellerin - eingeräumten Entgeltermäßigungen i.H.v. 

DM 0,10 einschließlich MWSt für die Herstellung des Labels und i.H.v. DM 0,20 einschließlich 

MWSt für die Belabelung ebenfalls zugrunde zu legen. 

 

Aus Sicht der Kammer ist zweifelhaft, ob die Antragstellerin auch an dem vollen Leistungsum-

fang der im Zusammenhang mit der Einführung des Barcode-Labels entwickelten Sendungs-

verfolgungssysteme einschließlich der daran angeschlossenen Call-Center partizipieren wird. 

Denn das Sendungsverfolgungssystem wurde in erster Linie von der Antragsgegnerin mit der 

Zielsetzung eingeführt, um den allgemeinen Qualitätsstandard und das Serviceniveau bei den 

Zusatzleistungen „Einschreiben“ und „Nachnahme“ für ihre Kunden anzuheben. Wie aus der 

anläßlich der Genehmigung zum Tarifantrag der Antragsgegnerin vom 17.04.1997 in bezug auf 

die Änderung von entgeltrelevanten AGB-Bestimmungen der Zusatzleistung „Einschreiben“ und 

„Nachnahme“ von der Antragsgegnerin vorgetragen wurde, kann der Absender hierdurch jeder-

zeit über den aktuellen Auslieferungsstatus seiner Sendung aufgeklärt werden. Weder aus der 

Korrespondenz zwischen Antragsgegnerin und Antragstellerin noch aus dem der Antragstellerin 
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mit Schreiben vom 12.08.1999 übergebenen Vertragsentwurf geht allerdings hervor, ob und 

gegebenfalls inwieweit auch die Antragstellerin und ihre Kunden dieses Sendungsverfolgungs-

system in vollem Umfang in Anspruch nehmen können.  

 

Selbst wenn zugunsten der Antragsgegnerin unterstellt würde, dass das Sendungsverfolgungs-

system mit den daran angeschlossenen Call-Centern auch der Antragstellerin und ihren Kunden 

zugute käme, dürften die hierauf entfallenden Logistikkosten nur bei der Entgeltbemessung in-

soweit in Ansatz gebracht werden, wie sie von der Antragstellerin auch tatsächlich nachgefragt 

werden.  

 
Überdies tritt bei der Beförderung von postfachadressierten Einschreibesendungen durch die 

Antragstellerin ein wesentlich geringeres Verlustrisiko von Briefsendungen auf. So sind nicht wie 

bei der Einlieferung von Sendungen durch den Endkunden Transportwege von einer Postfiliale 

zu einer anderen gegebenenfalls in einer anderen Region, sondern lediglich vom Annahme-

schalter der Postfachanlage zu dem entsprechenden Postfach, zu erbringen. Da hierbei das 

Verlustrisiko bis zur Übergabe an der Postfachanlage von der Antragstellerin getragen wird, 

haftet die Antragsgegnerin nur für einen danach möglichen Verlust innerhalb ihrer Geschäfts-

räume. Aufgrund der Tatsache, dass Sendungen der Antragstellerin nur einen kurzen Trans-

portweg innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Antragsgegnerin zurücklegen, unterliegen 

sie auch zeitlich nur einem geringeren Verlustrisiko. Denn bei der Zugangsgewährung werden 

betriebstechnische Einrichtungen und Mitarbeiter der Antragsgegnerin in erheblich geringerem 

Umfang genutzt. Aufgrund dieses Sachverhaltes sind nur Haftungskosten von der Antragstelle-

rin insoweit zu vergüten, als dies dem geminderten Verlustrisiko der Antragsgegnerin entspricht. 

Sofern sich Haftungskosten auf den Verlust von Sendungen während der Beförderung bis zur 

Übergabe durch die Antragstellerin ergeben, sind diese nicht Bestandteil eines Zugangsentgel-

tes. Gemäß Abschnitt 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Briefdienst Inland ist 

die Haftung für die Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben“ auf den Höchstbetrag von DM 

50,00 begrenzt. Bei der Entgeltfestsetzung durch die Kammer wurde diese Haftungsregelung 

zugrunde gelegt. 

 

Im Rahmen des Arbeitsschrittes „Aushändigung von postfachadressierten Einschreibesendun-

gen“ fallen gegenüber der Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben“ gemäß den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Antragsgegnerin Minderleistungen an. Denn das von der Antrags-

gegnerin erhobene Entgelt für die Zusatzleistung „Übergabe-Einschreiben“ bezieht sich zum 

überwiegenden Teil auf Hauszustellungen, welches im Verhältnis zur Postfacheinlieferung mit 

höherem Arbeitsaufwand und damit mit höheren Kosten einhergeht. Bei der Aushändigung 

postfachadressierter Sendungen der Antragstellerin erübrigt sich die zeitaufwendige persönliche 

Kontaktaufnahme und der damit verbundene Vortrag des Anliegens durch den Zustellers. Zu-
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dem entfällt der durch das entsprechende Zusatzentgelt abgegoltene anteilige Arbeits- und Kos-

tenaufwand für die bei Hauszustellungen erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. So dürfen 

Einschreibesendungen „nur in Zustelltaschen, Rucksäcken oder Umhängetaschen für Zu-

stellkräfte, welche die Zustellkräfte während des Zustellvorganges ständig bei sich führen, oder 

in einem abgeschlossenen Kraftfahrzeug aufbewahrt werden“ (Dienstanweisung der Antrags-

gegnerin HB BfZ, Abschnitt 6-6.2). Auch die bei Unzustellbarkeit anfallenden zeitintensiven Tä-

tigkeiten des Aushändigens der Sendung und des Gegenzeichnens der Übergabe durch Mitar-

beiter der zuständigen Postfiliale entfallen. Da das von der Antragsgegnerin erhobene Entgelt 

auf einer Mischkalkulation beruht, würde die Antragstellerin bei Zugrundelegung des Entgeltes 

für die Zusatzleistung gemäß AGB mit den höheren Kosten der Hauszustellung belastet.    

 

Für Leistungen im Zusammenhang mit der Zusatzleistung „Rückschein“ wird von der Kammer 

ein Entgelt i.H.v. DM 1,50 (EUR 0,77) einschließlich MWSt angesetzt. Das Entgelt beinhaltet die 

gesetzliche MWSt. 

 

Die von der Antragstellerin nachgefragte Leistung „Rückschein“, die mit postfachadressierten 

Übergabe-Einschreibesendungen verknüpft ist, entspricht weitgehend der gegenüber Endkun-

den gemäß AGB der Antragsgegnerin angebotenen Zusatzleistung „Rückschein“.  

Unterschiede in der technischen Abwicklung bei postfachadressierten Übergabe-Einschreiben 

der Antragstellerin bestehen vor allem darin, dass bei der hier in Rede stehende Teilleistung die 

Beförderung der Rückscheinkarte nicht von der Antragsgegnerin, sondern ausweislich des 

Schreibens der Antragstellerin von 12.08.99 von ihr selbst vorgenommen wird. Damit muß das 

Entgelt entsprechend um das darin enthaltene Beförderungsentgelt der Rückscheinkarte von 

DM 1,00 gekürzt werden.  

 

Aufgrund der Fachkunde der Antragstellerin kann davon ausgegangen werden, dass die in den 

Dienstanweisungen der Antragsgegnerin vorgesehenen Prüfungen bezüglich Richtigkeit, Voll-

ständigkeit und gegebenfalls Korrektur der ausgefüllten Rückscheinkarte entfallen können 

(Dienstanweisung der Antragsgegnerin HB BfZ, Abschnitt 11). Demzufolge ist das Entgelt ent-

sprechend zu reduzieren. 

 

Darüber hinaus bestehen für Kammer Anhaltspunkte für eine Doppelverrechnung. Denn Kosten 

für Arbeitsschritte, die bereits mit den Entgelt für das Übergabe-Einschreibens abgegolten sind, 

werden dem Zugangsbegehrenden nochmals in Rechnung gestellt. Allein das Gegenzeichnen 

auf der Rücksendekarte durch den Empfänger ändert nichts an dem eigentlichen Zustellvor-

gang und somit auch nichts an den Kosten, weshalb die Kosten bereits mit dem Entgelt für das 

Übergabe-Einschreiben abgegolten sind. Eine Anerkennung dieser bei der Rücksendung ent-
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stehenden Kosten würde vermutlich zur einer doppelten Vergütung führen. In Anbetracht des-

sen ist das Entgelt für die in Rede stehende Leistung „Rückschein“ nochmals zu reduzieren.  

 

Die angeordneten Teilentgelte enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer.  

 

 

3.3    Laufzeit des Vertrages 
 

Sowohl die Antragstellerin als auch die Antragsgegnerin haben einen Anspruch auf geschäftli-

che Planungssicherheit im Hinblick auf die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag gem. § 29 

Abs. 1 PostG. Insofern erscheint eine eher kurze Laufzeit des Vertrages nicht sinnvoll. Die 

Kammer hält eine Laufzeit bis 31.12.2002, d. h. bis zum Ende der Laufzeit der Exklusivlizenz 

der Antragsgegnerin für sinnvoll und angemessen, da zu diesem Zeitpunkt wesentliche Verän-

derungen der Postmärkte, nicht zuletzt auch im Hinblick auf Preisstrukturen der Anbieter zu er-

warten sind, die ein Neuverhandeln des Zugangsvertrages angezeigt erscheinen lassen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwal-

tungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-

amten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 

zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage 

nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-

gung erhalten können. 

Eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

 

Bonn, den 23.08.1999 

 

Boettcher   Jäkel   Balzer 

Vorsitzender   Beisitzer  Beisitzer 

 
 
       


